
72 Strafgesetzbuch

Veranlassung der Ausübung seines Berufes Schriftstücke 
ausgibt oder verbreitet, in welchen Angelegenheiten des 
Staats in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden 
Weise zum Gegenstände einer Verkündigung oder Er
örterung gemacht sind.

§ 131 
(aufgehoben)

Anm.: § 131 ist durch § 27 StEG aufgehoben; vgl. hierzu auch 
§ 20 StEG.

Amtsanmaßung 
§ 132

Wer unbefugt sich mit Ausübung eines öffentlichen 
Amtes befaßt oder eine Handlung vornimmt, welche 
nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen wer
den darf, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder 
mit Geldstrafe bestraft.

Unbefugtes Uniformtragen 
§ 132a

(1) Wer unbefugt inländische oder ausländische Unifor
men, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen trägt, wird, 
soweit nicht besondere Vorschriften etwas anderes be
stimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld
strafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt eine Berufs
tracht oder ein Berufsabzeichen für Betätigung in der 
Kranken- oder Wohlfahrtspflege trägt, die im Inland 
staatlich anerkannt sind.

(3) Den in den Absätzen 1, 2 genannten Uniformen, 
Kleidungen, Trachten oder Abzeichen stehen solche 
gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind.


